
 

  

Übungsleitervereinbarung  
(gem. § 3 Nr. 26 EstG) 

 
Zwischen 

 

 

 

- nachfolgend „Verein“ genannt - 

und 

 

 

 

- nachfolgend „Übungsleiter/in“ genannt - 

 

wird folgende Vereinbarung für eine nebenberufliche Tätigkeit als Übungsleiter/in 

geschlossen: 

 

§ 1 Art, Beginn und Dauer der Übungsleitertätigkeit 

Der/Die Übungsleiter/in wird in nebenberuflicher Tätigkeit im Sinne des § 3 Nr. 26 EStG 

eingestellt.  

 

Die Übungsleitertätigkeit beginnt am    und wird auf unbestimmte Zeit 

geschlossen.  

 

 
§ 2 Pflichten der/des Übungsleiter/in 

Der/Die Übungsleiter/in ist verpflichtet: 

 

● die mit den weisungsberechtigten Personen vereinbarten Zeiten und 

Örtlichkeiten einzuhalten sowie pünktlich bei Angebotsbeginn anwesend zu sein 

● sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen am Angebot teilnehmen 

● Schadenfälle und Unfälle direkt den weisungsberechtigten Personen zu melden 

● für die Einhaltung der vom Verein vorgegebenen Ordnungen Sorge zu tragen 

● über personenbezogene Daten, die ihm/ihr im Rahmen der Tätigkeit bekannt 

werden, Verschwiegenheit zu bewahren 
● innerhalb 3 Monate nach Aufnahme einer Tätigkeit im Kinder- und Jugendbereich ein 

erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen 
 

 

§ 3 Vergütung 

 

Der/Die Übungsleiter/in erhält eine Aufwandsentschädigung von     € pro Stunde. Hierzu 

hat der/die Übungsleiter/in selbständig einen Stundennachweis zu erstellen und diesen 

den weisungsberechtigten Personen bei fortlaufenden Angeboten monatlich und bei 

zeitlich begrenzten Angeboten (z. B. Kurse) nach dem letzten Termin zur Verfügung zu 



 

  

stellen. Die Vergütung erfolgt steuer- und sozialversicherungsfrei gemäß § 3 Nr. 26 

EstG. Sämtliche weitergehenden Aufwendungen des Übungsleiters, inklusive dem 

Ersatz der Fahrt- und Reisekosten, sind durch die Vergütung abgegolten 

 

 
§ 4 Verwendung des Freibetrags 

Der/Die Übungsleiter/in wird darauf hingewiesen, dass Einnahmen aus Tätigkeiten als 

nebenberufliche/r Übungsleiter/in, Ausbilder/in, Erzieher/in, Betreuer/in oder einer 

vergleichbaren Tätigkeit nur bis zur Höhe von insgesamt 3.000 € im Kalenderjahr 

steuerfrei und in der Sozialversicherung nicht beitrags- und meldepflichtig sind. 

 
Der/Die Übungsleiter/in erklärt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass er/sie den 

Übungsleiterfreibetrag in Höhe von z. Zt. 3.000 €/Kalenderjahr durch Einnahmen aus anderen 

Tätigkeiten als Übungsleiter/in, Ausbilder/in, Erzieher/in, Betreuer/in etc. - z. B. für einen 

anderen Verein nicht (wenn nicht zutreffend streichen) bzw. in Höhe von       €/Kalenderjahr in 

Anspruch genommen hat bzw. in Anspruch nehmen wird. Diese Erklärung gilt, soweit die 

Tätigkeit gem. § 1 dieser Vereinbarung über das laufende Kalenderjahr hinaus ausgeübt wird, 

auch für die folgenden Kalenderjahre bis zum Ende dieser Tätigkeit. 

 

 

§ 5 Kündigung  

 

Diese Vereinbarung kann von beiden Seiten mit einer Frist von 2 Wochen zum 

Monatsende gekündigt werden. Eine Kündigung bedarf der Textform.  

 

 
§ 6 Vertragsänderungen  

Mündliche Abreden wurden nicht getroffen. Ergänzungen und Änderungen dieses 

Vertrags bedürfen grundsätzlich der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieses 

Vertrags teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Rechtswirksamkeit 

des gesamten Vertrags im Übrigen nicht berührt. 
 

 

 

_________________________                                                

Ort, Datum 

 

 

 _________________________    _________________________ 

Unterschrift Übungsleiter/in   Unterschrift Verein 

 

 


